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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2026 werden insgesamt 14 Verordnungen geändert. Die Änderungen zielen insbesondere auf eine admi-

nistrative Entlastung der Betriebe ab und zudem soll die Digitalisierung im Bereich Landwirtschaft weiter vorangetrieben werden.  

Die SAB unterstützt diese übergeordneten Zielsetzungen des landwirtschaftlichen Verordnungspaketes ausdrücklich. Eine Reduktion der administrativen 

Lasten wird in der Landwirtschaft schon lange diskutiert und gefordert, in der Vergangenheit hat die Komplexität und damit verbunden der administrative 

Aufwand aber tendenziell immer mehr zugenommen. Die landwirtschaftlichen Berufe verlieren dadurch an Attraktivität. Darunter leidet die Bewirtschaftung 

der Flächen. Der Verfassungsauftrag der Landwirtschaft kann so immer weniger wahrgenommen werden. Dies vor allem im Berggebiet mit seinen er-

schwerten Produktionsbedingungen und tieferen landwirtschaftlichen Einkommen. Die administrative Entlastung muss deshalb vorangetrieben werden.  

Aus dem gleichen Grund unterstützt die SAB auch eine verstärkte Digitalisierung in der Landwirtschaft. Dank der Digitalisierung können administrative 

Lasten reduziert und die Produktion modernisiert werden. Die Digitalisierung vermag auch der Landwirtschaft ein modernes Image zu verleihen und macht 

die landwirtschaftlichen Berufe dadurch auch für Jugendliche attraktiver. Die SAB hat verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die Digitalisierung aber 

nicht zu mehr Aufwand für die Betriebe führen darf. Zentral ist eine einheitliches digitales Ökosystem, welches bundessseitig quasi als digitale Grundinfra-

struktur aufgebaut und betrieben werden muss. Für die Landwirtinnen und Landwirte muss dieses digitale Ökosystem zu einer wesentlichen Vereinfachung 

des Aufwandes führen. Dazu ist insbesondere wichtig, dass Daten nur einmal erfasst werden müssen (Once-Only-Prinzip). Die vorliegende Vernehmlas-

sungsvorlage enthält Ansätze in diese Richtung.  

Abgelehnt werden von der SAB jedoch die Anpassungen bei den Investitionskrediten und den Krediten für soziale Beihilfen. Die SAB ist der Auffassung, 

dass zur Erreichung der Zielsetzungen der Strategie «Strukturverbesserungen 2030+» der Agrarkredit insgesamt erhöht werden muss.  

Nach wie vor unbefriedigend ist die Einkommenssituation der Bergbauernfamilien. Die vorliegenden Verordnungsanpassungen werden diese Situation auch 

nicht verbessern. Das Thema wird insbesondere in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft aufgegriffen. Die vorge-

schlagenen Massnahmen zielen aber nur auf die Datenerfassung und -auswertung ab. Eine konkrete Verbesserung der Einkommenssituation resultiert 

daraus nicht. Die Daten sind aber wichtig als Entscheidgrundlage. Diesbezüglich fordert die SAB, dass für die Berechnung des landwirtschaftlichen Einkom-

mens auf den Median abgestützt wird. Die bisherige Berechnung aufgrund des obersten Quartils liefert ein völlig falsches Bild.  

Wir werden in der Folge zu einzelnen für uns besonders wichtigen Punkten detailliert Stellung beziehen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die SAB unterstützt die mit der Revision der DZV angestrebten administrativen Vereinfachungen. Insbesondere unterstützen wir folgende Punkte:  

• Streichung der Pflicht, alle zehn Jahre eine Bodenuntersuchung auf den Betrieben durchzuführen;  

• Zusammenlegung verschiedener Biodiversitätstypen zum neuen Typ «Brachen und Säume»;  

• Zulassung von Geräten zur detektionsbasierten Applikation von Herbiziden (=Nutzung der Potenziale der Digitalisierung);  

• Verzicht auf eine Kürzung der Direktzahlungen bei erstmaligen baulichen Mängeln im Tierschutz;  

• Anpassungen bei den Bestimmungen über den Zusatzbeitrag für den Herdenschutz in topographisch schwierigen Verhältnissen (diese Anpassung 

ist wichtig, da im Berggebiet unmöglich alle Weideflächen eingezäunt werden können, die Anpassung darf aber nicht zu einer Verschärfung führen);  

• Anpassung des Weidezeitpunktes für die Winterfütterung, indem in der Bergzone auf die Pflicht zum Auslauf im Freien in den Monaten Mai und 

Oktober reduziert wird. Diese Anpassung trägt den klimatischen Bedingungen im Berggebiet Rechnung und erfüllt den Auftrag der überwiesenen 

Motion 22.3216.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Anhang 2, Ziff. 3a2 (neu) Der Kanton kann ein Herdenschutzkonzept für Tierka-

tegorien nach Artikel 47b Absatz 2 Buchstabe a–c bewilli-

gen, wenn auf allen Weideflächen des Sömmerungsbe-

triebs, bei denen es aufgrund des Geländes möglich ist, 

Herdenschutzzäune oder der Einsatz von Herdenschutz-

hunden nach Vorgabe der Jagdgesetzgebung umgesetzt 

werden. Sind diese Schutzmassnahmen nicht möglich, so 

sind Notfallmassnahmen festzulegen. Die Tiere dürfen sich 

maximal 40 Prozent der Alpzeit auf Flächen mit Notfallmas-

snahmen aufhalten. 

Die Einschränkung des Aufenthalts von Tieren in Bereichen 

mit Notfallmassnahmen auf 40% der Alpzeit ist unverhältnis-

mässig. Diese Bestimmung zwingt wesentliche Teile der 

Sömmerungsbetriebe zur Aufgabe der Sömmerung. 
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BR 02 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Mit den Verordnungsanpassungen werden u.a. die Bestimmungen zur besseren Entschädigung der Ehegattinen und Ehegatten (Motion 19.3445) umge-

setzt. Die SAB hat dieses Anliegen von Anfang an unterstützt und unterstützt auch den Ansatz der umfassenden Beratung, wie er nun in der Verordnung 

präzisiert wird.  

Mit der Verordnungsanpassung will sich der Bundesrat auch auf mögliche Liquiditätsengpässe beim Fonds de Roulement für Investitionskredite vorbereiten. 

Dazu sollen u.a. die Laufzeit der Kredite verkürzt und eine grössere Flexibilität zwischen den Förderinstrumenten eingeführt werden. Aus Sicht der SAB ist 

das der falsche Ansatz. Die Strategie «Strukturverbesserungen 2030+» hat klar den zusätzlichen Mittelbedarf für die Strukturverbesserungsmassnahmen 

aufgezeigt. Diese sind u.a. bedingt durch zusätzliche Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Entsprechend müssen die finanziellen 

Mittel für die Landwirtschaft insgesamt und insbesondere für den Fonds-de-roulement aufgestockt werden. Dies ist umso mehr gerechtfertigt, als die Bun-

desmittel für die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren stabil blieben und somit diesen zusätzlichen Herausforderungen nicht Rechnung trugen.  

Des Weiteren lehnen wir die in Art. 71, Absatz 6 vorgesehene Lastenverschiebung zu den Kantonen ab. Es kann nicht sein, dass die Kantone die Negativ-

zinsen tragen müssen.  

Wir gestatten uns an dieser Stelle auch den Hinweis, dass die Mittel der Strukturverbesserung auch wirklich den Landwirtschaftsbetrieben zugutekommen 

müssen, und nicht für «Spezialprojekte» der Bundesverwaltung zweckentfremdet werden dürfen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 13, Abs. 1 Unverändert gemäss geltender Fassung belassen.  Siehe oben.  

Art. 71, Abs. 6 und 7 Unverändert gemäss geltender Fassung belassen. Siehe oben.  

Art. 72 Abs. 1 und 2 Unverändert gemäss geltender Fassung belassen. Siehe oben.  
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BR 03 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wie auch bei den Investitionskrediten will der Bundesrat beim Fonds de Roulement für Betriebshilfe Massnahmen vorsehen, die u.a. auch eine Umlagerung 

zu den Investitionskrediten und umgekehrt beinhalten. Ebenso soll wie bei den Investitionskrediten die Laufzeit verkürzt werden. Die Last wird damit zu den 

Landwirtinnen und Landwirten umverteilt. Wie auch bei den Investitionskrediten lehnt die SAB diese Massnahmen ab und fordert statt dessen eine Aufsto-

ckung des Agrarkredits, damit insbesondere die Strategie Strukturverbesserungen 2030+ umgesetzt werden kann.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft / Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture / 
Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura (918.118) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Mit den Verordnungsanpassungen sollen insbesondere einige Forderungen aus dem Postulat 21.4585 zur Einkommenssituation der Bauernfamilien umge-

setzt werden. Die vorgeschlagenen Massnahmen zielen alle auf eine bessere Datenerfassung und ein besseres Monitoring ab. Sie werden die Einkom-

menssituation konkret aber nicht verbessern. Die SAB betont deshalb, dass es im Rahmen der AP2030 konkrete Massnahmen braucht, um insbesondere 

die Situation der Bergbauernfamilien deutlich zu verbessern. Dieses Anliegen wurde vom Parlament mit der Überweisung der Motion 24.4586 von SAB-

Präsident Pius Kaufmann deutlich unterstrichen.  

Die in der Verordnungsrevision vorgeschlagenen Anpassungen werden das landwirtschaftliche Einkommen noch nicht verbessern. Sie sind aber eine wich-

tige Beurteilungsgrundlage für politische Entscheide. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Berechnung des landwirtschaftlichen Einkommens eine 

wichtige Grösse. Bis anhin wurde dafür der Mittelwert des obersten Quartils verwendet. Die Ergebnisse sind dadurch völlig verfälscht, da sie nicht die Mehr-

heit der Betriebe abdecken. Der Bundesrat will diesem Anliegen nun teilweise entgegen kommen, indem er neu auf das Dritte Quartil abstützen will. Auch 

dieser Ansatz ist aus Sicht der SAB noch zu hoch. Aus unserer Sicht sollte der Median verwendet werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 4, Abs. 3 «(…) wird als Vergleichswert der Median des landwirt-

schaftlichen Arbeitsverdienstes verwendet.»  

Verwendung des Medians anstatt des dritten Quartils. Be-

gründung siehe oben.  

   

   

   

   

   



 
 

8/18 

 
 

BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (916.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Verordnung über die Beiträge zur Verbilligung der Prämien von Ernteversicherungen / Ordonnance sur les contributions à la réduction des 
primes des assurances récoltes / Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (SR 918.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l’importation et l’exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemkerungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agri-
culture / Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (910.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de 
l’agriculture / Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (919.117.71) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Mit den Verordnungsanpassungen soll insbesondere das Once-Only-Prinzip eingeführt und die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Die SAB unter-

stützt diese Zielsetzung.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über Vermehrungsmaterial von Ackerpflanzen-, Futterpflanzen- und Gemüsearten / Ordonnance du DEFR sur le 
matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères / Ordinanza del DEFR concernente 
il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole (916.151.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza del DEFR 
sull’agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 VEAGOG-Freigabeverordnung / Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP / Ordinanza sulla liberazione secondo 
l’OIEVFF (916.121.100)  

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Keine Bemerkungen.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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